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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung und Wohnungswesen

Jahresrückblick 2019: Raumplanung und Wohnungswesen

Der Bereich Raumplanung und Wohnungswesen sah sich im Jahr 2019 durch vier
grosse Themen dominiert. Dazu gehören einerseits zwei Anliegen, die ihren Ursprung
ausserhalb des Parlaments hatten: die im Februar 2019 verworfene
«Zersiedelungsinitiative» und die Volksinitiative für «Mehr bezahlbare Wohnungen»,
die genau ein Jahr später zur Abstimmung gelangt aber im Berichtsjahr parlamentarisch
diskutiert wurde. Aus dem Inneren der politisch-repräsentativen Institutionen hingegen
kamen die anderen zwei grossen Anliegen des Jahres 2019: Anläufe zur Abschaffung des
Eigenmietwerts und zur Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG). Allen vier Themen
ist gemein, dass die dazugehörigen politischen Auseinandersetzungen klar entlang eines
Links-rechts-Schemas verliefen, sie medial nur relativ wenig Beachtung fanden und
auch von der sonst so dominierenden Europäisierungsfrage weitestgehend unbehelligt
abliefen.

Zuerst zur Raumplanung. Am 10. Februar lehnten Volk und Stände die Volksinitiative der
Jungen Grünen klar ab. Mit 63.7 Prozent legten gut zwei Drittel der Stimmenden ein
Nein in die Urne; in keinem Kanton fand sich eine Mehrheit. Laut VOTO-Studie
unterstützen zwar 80 Prozent der Befragten das Kernanliegen der Initiative, nämlich
einen besseren Schutz der Schweizer Landwirtschaft und des Kulturlandes. Das
bestehende, eben erst revidierte - und vom Volk 2013 angenommene - RPG wurde
jedoch als genügend zielführend angesehen. Lediglich die Anhängerinnen und Anhänger
der Grünen (zu 91%) unterstützen die «Zersiedelungsinitiative»; die Sympathisierenden
von SVP, CVP und FDP hingegen lehnten sie mit Nein-Stimmenanteilen zwischen 78 bis
84 Prozent ebenso klar ab. SP- und GLP-Anhängerinnen und Anhänger waren gespalten.
Die Stimmbeteiligung von 37.9 Prozent ist als unterdurchschnittlich einzustufen,
ebenso die nur mässige mediale Berichterstattung.

Auch am anderen Ende des Berichtsjahres, im Dezember 2019, findet sich ein für den
den Bereich Raumplanung zwar wichtiges Ereignis, das aber gesellschaftlich nur wenig
Resonanz fand. So lehnte es der eben erst neu bestellte Nationalrat in einer seiner
ersten Abstimmungen ab, auf die vom Bundesrat vorgeschlagene zweite Etappe der
RPG-Revision einzutreten. Bereits im Juni 2019 hatte die UREK-NR «ihrem» Rat
Nichteintreten empfohlen. Im Dezember nun folgte der neue Nationalrat der
Empfehlung seiner alten Kommission: SVP-, FDP- und Mitte-Fraktionen stimmten
geschlossen gegen, SP, Grüne und GLP geschlossen für Eintreten, sodass am Schluss ein
Ergebnis von 108 zu 86 Stimmen für Nichteintreten bei 6 Enthaltungen resultierte.
Pikant dabei ist, dass genau diese zweite Etappe der RPG-Revision als Argument gegen
die Zersiedelungsinitiative benutzt worden war, geht es doch bei beiden um die
bessere Regulierung von Bauten ausserhalb von Bauzonen.

Auch der zweite Teilbereich, das Wohnungswesen, lässt sich für das Berichtsjahr 2019
auf zwei Kernanliegen destillieren. Zum einen sind dies parlamentarische Bestrebungen
zur Aufhebung des Eigenmietwerts. Im Februar 2019 verabschiedete die WAK-SR einen
entsprechenden Vorentwurf, dessen Anstoss auf einer parlamentarischen Initiative
beruhte. Nach der Durchführung ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung
beschloss die Kommission im August 2019 jedoch, bei der Verwaltung weitere
Informationen zu Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzügen und ausserfiskalisch
motivierten Abzügen für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen einzuholen. Im
November 2019 beantragte die WAK-SR ihrem Rat deshalb eine Verlängerung der
Behandlungsfrist bis Herbst 2021.

Auch die auf Februar 2020 zur Abstimmung angesetzte Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» war bereits im Jahr 2019 relevant. Bereits im März stimmten
sowohl National- als auch Ständerat dem Vorschlag der Regierung zu, das Anliegen des
Schweizer Mieterverbands Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Der Ausbau
von preisgünstigen Mietwohnungen lasse sich besser erreichen, wenn dafür der
sogenannte Fonds de Roulement aufgestockt würde, entschieden Mehrheiten in beiden
Kammern. Auch in der Vernehmlassung hatten sich 24 Kantone sowie der Gemeinde-

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
SEAN MÜLLER
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und Städteverband zwar gegen die Initiative aber für diesen indirekten Gegenvorschlag
ausgesprochen. Die Aufstockung tritt nur dann in Kraft wenn die Initiative abgelehnt
wird. 1

Raumplanung

Die Vernehmlassung zum Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über die
Raumentwicklung (E-REG), der sich als Totalrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG)
präsentierte, ging Mitte April zu Ende. Die Mehrheit der 275 eingegangenen
Stellungnahmen befürwortete eine Revision des 30-jährigen RPG, verlangte jedoch
nicht explizit eine Totalrevision oder lehnte ein solches Vorgehen sogar ausdrücklich
ab. Der komplexe Erlassentwurf stiess grundsätzlich auf harsche Kritik. Die Konferenz
der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren (BPUK) beantragte die Sistierung
des Projektes. Die BPUK sowie gut die Hälfte aller Kantone bemängelten, dass die
Kantone bei der Erarbeitung des Erlassentwurfes zu wenig einbezogen worden sind und
dem Bund weitergehende Kompetenzen eingeräumt wurden. Kontrovers diskutiert
wurde unter anderem die vorgeschlagene Vereinfachung der Zonentypen. Während im
bestehenden Recht Bau-, Landwirtschafts-, Schutz- und Spezialzonen unterschieden
werden, sollte neu nur noch zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen differenziert
werden. Neu eingeführt würde der Begriff der Kulturlandzone, welcher als Überbegriff
für alle Arten von Nichtbauland dienen sollte. Widerstand regte sich insbesondere aus
dem landwirtschaftlichen Umfeld, welches eine Schwächung der Landwirtschaft
befürchtete. Der Fachkreis Raumplanungsrecht sah in diesem Zusammenhang ebenfalls
eine zunehmende Rechtsunsicherheit. Da die Kantone beim Bauen ausserhalb der
Bauzonen die Ausnahmen neu selber bestimmen dürften, könnte das aus seiner Sicht
eine weitere Aushöhlung der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet begünstigen.
Weiter wurden auch die Massnahmen gegen Baulandhortung scharf kritisiert. So stiess
sich unter anderem der Hauseigentümerverband an den „planerischen
Zwangsmassnahmen“ wie der entschädigungslosen Rückzonung von
überdimensionierten Bauzonen (Reservebauzonen) oder der Bauverpflichtung.
Grundsätzlich begrüsst wurden solche Massnahmen im linken Parteienlager sowie in
landwirtschaftlichen Kreisen und Umweltorganisationen; zum Teil starke Vorbehalte
wurden aber auch von dieser Seite laut. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.04.2009
MARLÈNE GERBER

Besagte Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG), welche der Bundesrat
gleichzeitig mit seiner Botschaft zur Landschaftsinitiative präsentierte, beschränkt sich
auf den Bereich der Siedlungsentwicklung und setzt sich neben der Eindämmung der
Zersiedelung ebenfalls einen verbesserten Schutz des Kulturlandes zum Ziel. Der
Entwurf enthält klare Vorgaben an die Kantone, deren aktuelle Richtpläne Bundesrat
Moritz Leuenberger vor den Medien als „zahnlose Instrumente“ bezeichnete. Neu sollen
die Kantone daher verpflichtet werden, in ihren Richtplänen im Sinne einer
Bestandesaufnahme Grösse und Verteilung der Siedlungsflächen festzuhalten, und
aufzuzeigen, wie eine nachhaltige und hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen
erreicht werden kann. Weiter müssten „Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf
Raum und Umwelt“ wie beispielsweise kantonale Arbeitsgebiete, neue Skigebiete oder
Deponiestandorte im kantonalen Richtplan bereits vorgesehen sein, um bewilligt zu
werden. In den Übergangsbestimmungen sieht die Teilrevision vor, dass die Kantone
ihre Richtpläne innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten entsprechend anpassen.
Vor der Genehmigung dieser Anpassung durch den Bundesrat darf keine Vergrösserung
der gesamten Bauzonen stattfinden und bei Nichterfolgen der fristgerechten
Richtplananpassung droht der Einzonungsstopp. Weiter werden die Kantone
aufgefordert, der Baulandhortung entgegenzuwirken und die Nutzung von Brachflächen
einer Neueinzonung vorzuziehen. Die Initianten der Landschaftsinitiative begrüssten
die Richtung des bundesrätlichen Entwurfes, erachteten die dort festgehaltenen
Bestimmungen aber ihrerseits als zu wenig griffig. Insbesondere Mechanismen zum
Abtausch von bestehendem Bauland zwischen Gemeinden und Kantonen wurden in der
Vorlage vermisst. Weiter wurde kritisiert, dass der Bundesrat eine
Mehrwertabschöpfung bei Neueinzonungen nicht in der Revision verankern will. Auch
dies wurde in der Studie von Avenir Suisse als möglicher zentraler Anreiz- und
Allokationsmechanismus in der zukünftigen Raumplanung hervorgehoben. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.01.2010
MARLÈNE GERBER
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Gleich zwei Motionen drückten ihre Besorgnis über den stetigen Verlust an Kulturland
aus. Die Motion Hassler (bdp, GR) will den Bundesrat beauftragen, im RPG Instrumente
zum Schutz von Fruchtfolgeflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen zu verankern.
In diesem Zusammenhang plädierte der Motionär insbesondere für die Lockerung des
absoluten Waldschutzes, da er hauptsächlich diesen für die schrumpfende
Landwirtschaftsfläche verantwortlich macht. Der Bundesrat teilte das Anliegen des
Motionärs und verwies auf die geplante zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes,
welche einen besseren Schutz solcher Flächen anstrebt. Zurückhaltender zeigte er sich
beim Verhältnis von Landwirtschafts- und Waldschutz. Dieses soll ebenfalls im Rahmen
dieser zweiten RPG-Revision einer Prüfung unterzogen werden. Der Nationalrat folgte
der Begründung des Bundesrates und nahm die Motion teilweise an. Die Motion
Bourgeois (fdp, FR) hingegen macht die Siedlungsentwicklung für den Kulturlandverlust
verantwortlich und die Arealstatistik des BfS gibt ihr zumindest teilweise Recht. Diese
zeigt, dass in den 80er und 90er Jahren rund zwei Drittel der verlorenen Agrarflächen
neuen Siedlungsflächen gewichen sind und rund ein Drittel zu Wald wurde, wobei diese
Zahlen von Kanton zu Kanton stark variieren. Der Bundesrat beantragte die Annahme
der Motion und zeigte sich bereit, im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision die
Vorgaben an die kantonalen Richtpläne im Bereich Landwirtschaftschutz zu
konkretisieren und eine bessere Abstimmung von Siedlungsentwicklung und
Kulturlandnutzung zu gewährleisten. Dies soll geschehen, indem die Mittel des
Infrastrukturfonds erst zur Verfügung gestellt werden, wenn das Kulturland angemessen
geschützt wird. Gemäss Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat die Motion in der
Wintersession stillschweigend an. 4

MOTION
DATUM: 17.12.2010
MARLÈNE GERBER

Die Jungen Grünen lancierten im April 2015 ihre Volksinitiative „Zersiedelung stoppen
– für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)“. Als
„Umweltproblem Nummer eins“ bezeichnete Andreas Lustenberger, Co-Präsident der
Jungen Grünen und Zuger Kantonsrat, die Zersiedelung in der Schweiz: Zwischen 1985
und 2009 sei die hiesige Siedlungsfläche um 44 Prozent angewachsen. Gemäss einer
der zwei zentralen Forderungen der Initiative soll die Ausscheidung neuer Bauzonen mit
der Initiative nur noch möglich sein, wenn andernorts eine in Bezug auf den
potentiellen landwirtschaftlichen Ertrag gleichwertige Fläche von mindestens
ebendieser Grösse ausgezont wird. Zwar darf ein Kanton bereits heute aufgrund des im
Jahr 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetzes (RPG) nur noch
Baulandreserven für den Bedarf der kommenden 15 Jahre horten. Nach Ablauf dieser 15
Jahre kann der Bedarf mittels Revision des Richtplans jedoch angepasst werden. Von
der Einführung einer Bauzonen-Limite sei bei der RPG-Revision abgesehen worden,
ergänzte Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern. Somit führe das
Raumplanungsgesetz nicht zum erhofften Ziel. 
Als zweite Forderung verlangt die Initiative die Siedlungsentwicklung gegen innen und
günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Quartiere. Letztere zeichnen sich durch
kleinräumige Strukturen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit aus und streben eine hohe
Lebensqualität und kurze Verkehrswege an. 
Neben der Grünen Partei Schweiz, der JUSO, der Alpeninitiative, UmverkehR sowie
weiteren Jungparteien und Organisationen gab auch der Hausverein Schweiz, der
Verband für ökologisch und fair gesinnte Eigentümerinnen und Eigentümer, seine
Unterstützung für die Initiative bekannt. SVP-Nationalrat und Präsident des
Hauseigentümerverbandes (HEV) Hans Egloff liess auf Anfrage bereits verlauten, dass
man die Initiative nicht unterstützen werde. Mit der Revision des RPG und der
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative habe man bereits zwei Gesetze geschaffen, die
der Zersiedelung entgegenwirken sollen.
Laut Berechnungen der Jungen Grünen bestünde innerhalb der bestehenden
Bauzonenreserven Platz für 1.5-1.6 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, wenn man von
einer Besiedelung in bisheriger Dichte ausgehe. Mit einer moderaten Verdichtung
bereits überbauter Flächen könne jedoch ergänzend Wohnraum für weitere 1.1 Mio.
Personen geschaffen werden. Gemäss ARE gibt es keine zuverlässigen Schätzungen zum
Potential der Siedlungsentwicklung gegen innen. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.04.2015
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mit der Bedeutung des seit den 1980er Jahren stetig erfolgenden Kulturlandverlustes
und der Sicherung des landwirtschaftlichen Kulturlandes befasste sich ein Bericht der
GPK-NR vom November 2015, der die wichtigsten Erkenntnisse aus einer von der PVK
durchgeführten Evaluation benennt und daraus Schlussfolgerungen und Empfehlungen
ableitet. Innerhalb der letzten 25 Jahre habe das Kulturland in der Schweiz um 85'000
ha abgenommen, was ungefähr der Fläche des Kantons Jura gleichkommt, so die von
der PVK festgestellte Ausgangslage zum Bericht. Auch mit den aktuellen
bundesrechtlichen Vorgaben, wie sie nach der ersten Etappe der RPG-Revision
vorliegen, sei der Kulturlandschutz auf eidgenössischer Ebene „eher schwach
ausgestaltet” und lasse den Kantonen viel Spielraum in der Umsetzung, folgerte die
GPK-NR. Dies stehe im Gegensatz zum Waldschutz, wo auf Bundesebene ein
Rodungsverbot und eine Kompensationspflicht bestehen, wobei gerade Letztere
oftmals zu Lasten des landwirtschaftlichen Kulturlandes erfolge. Kritisch beurteilte die
Geschäftsprüfungskommission den bundesrätlichen Entschluss, den Kulturlandschutz
und die Fruchtfolgeflächen (FFF) aus der zweiten Teilrevision des RPG auszuklammern
und in einem Sachplan Fruchtfolgeflächen separat zu behandeln. In ihrer Evaluation
habe die PVK festgestellt, dass die Fruchtfolgeflächen in den Kantonen nach
uneinheitlichen Methoden erhoben werden, worunter die interkantonale
Vergleichbarkeit leide. Ferner fehle in vielen Kantonen eine flächendeckende
Kartierung der Bodenqualität, was die Abschätzung des tatsächlichen Zustandes des
Kulturlandes erschwere. Aus diesen Gründen forderte die GPK-NR den Bundesrat in
ihrem Bericht auf, eine Verankerung des Kulturlandschutzes, der bis anhin nur auf
Verordnungsstufe geregelt war, auf Gesetzesebene zu überprüfen. Darüber hinaus soll
die Regierung darlegen, wie sie die Möglichkeit der Einführung einer
Kompensationspflicht auf Fruchtfolgeflächen einschätzt – eine Forderung, die in der
ursprünglichen Vernehmlassungsvorlage zur zweiten Etappe der RPG-Revision noch
enthalten war. In diesem Zusammenhang lancierte die Kommission auch ein Postulat,
welches das Verhältnis von Kulturlandschutz und anderen Schutzansprüchen aufzeigen
soll. Ferner befand die GPK-NR, dass der Bundesrat seine Aufsichtspflicht betreffend
Kulturlandschutz nur unzureichend wahrnehme. Deswegen empfahl die Kommission
der Regierung, ihre Vollzugshilfen zum Sachplan FFF zu überarbeiten, bei der
Genehmigung der kantonalen Richtpläne auf das Vorhandensein zentraler Massnahmen
zum Kulturlandschutz zu achten und die Kantone stärker an eine Meldepflicht zu
binden, falls diese Veränderungen an ihren Fruchtfolgeflächen vornehmen. Der
Bundesrat ist angehalten, bis Mitte April 2016 Stellung zum Bericht zu nehmen. 6

BERICHT
DATUM: 20.11.2015
MARLÈNE GERBER

Die Teilnehmer der Vernehmlassung zur 2. Etappe der RPG-Revision (RPG 2) liessen im
Mai 2015 kaum ein gutes Haar am vorgelegten Entwurf. Am eindrücklichsten zeigte sich
dies an den eingegangenen Stellungnahmen der Kantone: Alle Kantone mit Ausnahme
des Kantons Basel-Stadt lehnten das Revisionsvorhaben in dieser Form gänzlich ab.
Zum einen bemängelten die Stände den strengen Marschplan, da die Umsetzung der
ersten Teilrevision (RPG 1) aufwändig und noch immer in vollem Gange sei. Auch
inhaltlich stiess das Revisionsvorhaben auf starke Gegenwehr: Dieses sei unausgereift;
weder bestehe ein übergeordnetes Konzept noch die Notwendigkeit, alle
thematisierten Anliegen durch neue, bundesrechtliche Vorgaben zu regeln. Der Bund
missachte mit dieser Revision die föderale Kompetenzordnung in der Raumplanung. Als
Ganzes abgelehnt wurde die Vorlage ferner etwa von der FDP, der SVP, economiesuisse,
dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), dem Hauseigentümerverband (HEV) und
dem Schweizer Bauernverband (SBV). Von den Parteien erfuhr der Entwurf von den
Grünen, der SP, der GLP, der CVP und der EVP Unterstützung. Es bedürfe jedoch noch
Anpassungen in den Bereichen Kulturlandschutz und Schutz der Fruchtfolgeflächen
sowie beim Bauen ausserhalb der Bauzonen, kritisierten auch sie. 
Als Konsequenz der Vernehmlassung beschloss der Bundesrat, die Vorlage bis Ende
Jahr zu sistieren und im Anschluss eine revidierte Version gemeinsam mit Kantonen
und Gemeinden auszuarbeiten. Die neue Revisionsvorlage soll sich auf die Bereiche des
Bauens ausserhalb der Bauzonen sowie auf die Raumplanung im Untergrund und in
funktionalen Räumen beschränken. Der Schutz der Fruchtfolgeflächen (FFF), also des
sogenannten ackerfähigen Kulturlandes, der von vielen Stellungnehmenden als prioritär
eingestuft wurde, wird aus der Revision ausgeklammert und separat behandelt. In
einem ersten Schritt soll dieses Anliegen mittels Überarbeitung des Sachplans
Fruchtfolgeflächen angegangen werden. Ob und inwiefern weitere Änderungen auf
Gesetzes- oder Verordnungsstufe notwendig sind, wird erst in einer späteren Phase
eruiert. Ein Blick auf die Vernehmlassungsantworten liess jedoch bereits vermuten,
dass sich eine Konsensfindung in diesem Bereich nicht ganz einfach gestalten könnte.
Zwar begrüssten die Links-Mitte-Parteien und eine Mehrzahl der stellungnehmenden
Umweltorganisationen die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Strategie

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2015
MARLÈNE GERBER
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bezüglich Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen, die Kantone äusserten
sich hingegen um einiges zurückhaltender: Eine Mehrheit der Stände vertrat – ebenso
wie etwa die FDP und gewichtige Wirtschaftsverbände – die Ansicht, dass bestehende
Regelungen bereits ausreichend seien. Nicht erfreut über die Ausklammerung des
Kulturlandschutzes aus der RPG 2 zeigten sich die Jungen Grünen, Urheber der
Zersiedelungsinitiative, in welcher der Kulturlandschutz hochgehalten wird. Einem
Sachplan fehle die Verbindlichkeit eines Gesetzes, was auf kantonaler und lokaler Ebene
nicht zu den beabsichtigten Auswirkungen führe. Ferner irritiere, dass auf einen
verbindlichen Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens verzichtet wurde. 7

Les commissions de gestion (CdG) des chambres fédérales ont mandaté le CPA afin
d'évaluer les mesures de préservation des terres cultivables, en se focalisant plus
particulièrement sur la protection des surfaces d'assolement. D'après les conclusions
du rapport, la législation fédérale actuelle ne protège pas suffisamment les terres
cultivables. De plus, la Confédération et l'Administration fédérale ne surveillent pas
correctement la mise en œuvre cantonale des prescriptions relatives à la protection
des terres cultivables. Suite à ces constats, la Commission de gestion du Conseil
national a déposé un postulat demandant au Conseil fédéral d'établir un rapport entre
la préservation des terres cultivables et les autres exigences en matière de protection.
En cas d'acceptation, le Conseil fédéral devra soumettre un compte-rendu analysant la
manière dont les priorités ont été définies pour les exigences en matière de protection
des sols. Il examinera le rapport entre les terres cultivables et la protection des forêts.
Finalement il présentera des solutions législatives pour améliorer la coordination et
l'harmonisation entre les exigences en matière de protection et l'utilisation des sols. Le
Conseil fédéral recommande l'acceptation du postulat. Toutefois, il n'est pas
nécessaire, selon lui, d'élaborer un rapport spécifique aux préoccupations avancées
dans le postulat. En 2016-2017, un groupe d'experts se penchera sur le plan sectoriel de
la Confédération consacré aux surfaces d'assolement et intégrera les différentes
demandes. Le Conseil national adopte le postulat. 8

POSTULAT
DATUM: 02.03.2016
DIANE PORCELLANA

Anfang April 2016 präsentierte der Bundesrat seine Stellungnahme zum Bericht der
GPK-NR betreffend die Sicherung des landwirtschaftlichen Kulturlandes. Darin führte
er aus, dass die Überarbeitung des Sachplans Fruchtfolgeflächen durch eine
Expertengruppe begleitet werden soll. Diese solle auch Vor- und Nachteile einer
bundesrechtlichen Kompensationspflicht eruieren und Überlegungen zur Verbesserung
der Datenlage und ihrer Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen anstellen. Vage blieb
die Regierung bezüglich der gesetzlichen Verankerung des Kulturlandschutzes:
Inwiefern hier Handlungsbedarf bestehe, liesse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
festlegen. In Bezug auf die Verstärkung seiner Aufsichtspflicht berief sich der Bundesrat
auf im Rahmen der ersten RPG-Teilrevision eingeführte Bestimmungen, so etwa die
Anforderung an die Kantone, in ihren Richtplänen den Mindestumfang der
Fruchtfolgeflächen zu definieren und deren Sicherung darzulegen. 
In Reaktion auf die bundesrätliche Stellungnahme zeigte sich die GPK-NR zufrieden mit
dem Entscheid zur Einsetzung einer Expertengruppe. Darüber hinaus betonte sie, dass
sie nun vom Bundesrat eine „umfassende Analyse der Problematik”, eine „konsequente
Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion” und eine „grundlegende Neuerhebung der
Fruchtfolgeflächen” erwarte. 9

BERICHT
DATUM: 06.04.2016
MARLÈNE GERBER

Nach dem Scheitern der ersten Vernehmlassung zur zweiten Revision des
Raumplanungsgesetzes (RPG 2) hatte der Bundesrat beschlossen, das zwar zentrale
aber in seiner Bearbeitung zeitaufwändige Thema des Kulturlandschutzes und der
Fruchtfolgeflächen von der Revisionsvorlage zu entkoppeln und separat zu behandeln.
In einem ersten Schritt soll dies mittels Überarbeitung und Stärkung des Sachplans
Fruchtfolgeflächen aus dem Jahr 1992 geschehen. Dazu setzte der Bundesrat im April
2016 eine Expertengruppe ein, die von Christoph Böbner, Dienststellenleiter
"Landwirtschaft und Wald" des Kantons Luzern, geleitet wird. Koordiniert werden die
Arbeiten von den beiden Bundesämtern für Raumentwicklung (ARE) und Landwirtschaft
(BLW). Das dem Sachplan zugrunde liegende Ziel ist der Erhalt der besten
Landwirtschaftsböden zur Nahrungsmittelproduktion. Die Expertengruppe hat sich in
ihrer Arbeit mit Fragen der konkreten Umsetzbarkeit des überarbeiteten Sachplans in
den Kantonen auseinanderzusetzen und wird beurteilen, ob zur Stärkung des
Kulturlandschutzes auch gesetzliche Anpassungen angebracht wären. Das
Expertengremium setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern betroffener
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Direktorenkonferenzen (BPUK, KPK, LDK, VDK) und Bundesämter (ARE, BAFU, BLW, BWL,
SECO), dreier Gemeinden, sowie aus Expertinnen und Experten der Bodenkundlichen
Gesellschaft Schweiz (BGS), der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL), von Agroscope und des Büros arcoplan. Von den
Interessengruppen sind Repräsentantinnen und Repräsentanten des Schweizerischen
Bauernverbandes (SBV), des Gewerbeverbandes (SGV) sowie von Pro Natura und
Economiesuisse mit von der Partie. 10

Am 21. Oktober 2016 reichten die Jungen Grünen gemeinsam mit ihren Unterstützern
die Zersiedelungsinitiative ein. Ende November gab die Bundeskanzlei bekannt, dass
die Initiative mit 113'216 gültigen (von 113'428 eingereichten) Unterschriften zu Stande
gekommen sei. Über 90'000 Unterschriften waren dabei alleine durch die Jungen
Grünen gesammelt worden – gemäss der Partei ein Rekord unter den Jungparteien. In
ihrer Medienmitteilung betonten die Jungen Grünen die Dringlichkeit ihres Anliegens.
Das BFS halte in einem aktuellen Bericht zur Bodennutzung in der Schweiz fest, dass
pro Sekunde über ein Quadratmeter Landwirtschaftsfläche verloren gehe. Ein im selben
Jahr erstellter Bericht der GPK-NR komme zum Schluss, dass das Kulturland durch die
aktuelle Gesetzgebung nur unzureichend geschützt sei, überdies sei die 2. Etappe zur
Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG2) auf 2020 vertagt und der Bereich
Kulturlandschutz gar ausgeklammert worden. 
Das Anliegen der Jungpartei verfolgt zwei hauptsächliche Ziele. Erstens soll neu
erschlossenes Bauland durch andernorts erfolgte Auszonungen in mindestens
demselben Umfang kompensiert werden. Zweitens will die Initiative nachhaltige
Quartiere und das verdichtete Bauen fördern. Daneben bezweckt die Initiative auch,
das Bauen ausserhalb der Bauzonen klar einzuschränken. Das Anliegen erhielt Sukkurs
von landwirtschaftlichen Akteuren: Vertreter der ökologisch orientierten Agrikultur
zeigten sich der Initiative gegenüber positiv gestimmt. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.10.2016
MARLÈNE GERBER

Der Bundesrat sah im Gegensatz zu den Initianten keinen zusätzlichen Handlungsbedarf
zur Eindämmung der Zersiedelung gegeben. Mit der bereits erfolgten RPG-Revision und
der geplanten 2. Etappe zur Revision des RPG werde diesem Phänomen bereits
ausreichend Einhalt geboten. Man solle den Kantonen Zeit lassen, die „strengen
Bestimmungen des revidierten RPG umzusetzen“, so die Medienmitteilung des
Bundesrates vom Januar 2017. Die Kantone wurden mit Inkraftsetzen der RPG-Revision
verpflichtet, ihre Richtpläne innert fünf Jahren, respektive bis Ende April 2019,
anzupassen. Aus diesen Gründen empfahl die Regierung die Initiative ohne direkten
Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag zur Ablehnung. Im Oktober
verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Zersiedelungsinitiative zu Handen
des Parlaments 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.01.2017
MARLÈNE GERBER

Im Jahr 2017 war zunehmende Kritik von Seiten der Landschaftsschützer und -planer
betreffend Zunahme der Bautätigkeit im Nichtbaugebiet zu vernehmen. Die vielen,
jüngst hinzugefügten Ausnahmen zum Bauen in der Landwirtschaftszone – darunter
etwa die neuen raumplanerischen Bestimmungen zur Haltung von Sport- und
Freizeitpferden (Pa.Iv. 04.472) oder zur hobbymässigen Kleintierhaltung in der
Landwirtschaftszone (Mo. 16.3622) – förderten das Missbrauchspotential, bekräftigte
Lukas Bühlmann, Direktor der Vereinigung für Landesplanung, gegenüber der Aargauer
Zeitung und stützte damit die Position der Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz. Die
Zeitung ihrerseits rechnete vor, dass in der ursprünglichen Fassung des
Raumplanungsgesetzes (RPG) aus dem Jahr 1980 gerade einmal zwei Bestimmungen das
Bauen ausserhalb der Bauzonen regelten; im aktuellen RPG seien es deren 30. Von
Seiten des Bauernverbands wurde betont, dass der Strukturwandel den Bauernstand
zur Modernisierung zwinge, was etwa das Anbieten von Agrotourismus und das
Betreiben von «Besenbeizen» bedinge, und somit gewisse Möglichkeiten zu
Rennovationen am Bau erforderlich seien. Die NZZ wies darauf hin, dass
gesamtschweizerische Zahlen zu den Auswirkungen dieser Ausnahmeregelungen sowie
zu strukturell bedingten Veränderungen fehlten. Ein Postulat, das einen Bericht über
die Wirkungen und Defizite der Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
sowie das Aufzeigen von Massnahmen zur Stärkung des Vollzugs gefordert hatte, war
zwei Jahre zuvor vom Nationalrat abgelehnt worden. Dass die Bestimmungen teilweise
zu grosszügig ausgelegt würden, hatte auch das ARE mit Bezug auf eine Bestimmung aus
dem Jahr 2012 im Kanton Bern festgestellt, wonach das Bundesamt vom Kanton
Anpassungen der Bewilligungspraxis gefordert hatte. Die Bestimmung beruht auf
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Annahme einer Standesinitiative aus dem Kanton St. Gallen und sieht vor, dass für
Bauten, die nach Inkrafttreten der strikten Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
noch landwirtschaftlich genutzt wurden (Stichtag 1.7.72), dieselben baulichen
Möglichkeiten in Bezug auf Abbruch, Wiederaufbau und Erweiterung zulässig sind wie
für Wohnbauten oder zum Stichtag nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Gebäude,
wobei Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild an gewisse Bedingungen geknüpft
sind.
Zu Reden gab ferner die Annahme einer Kommissionsmotion durch den Ständerat im
Herbst 2017. Das Anliegen bezweckte, den Kantonen die Umnutzung von nicht mehr
benötigten landwirtschaftlichen Bauten – so etwa Ställe oder Maiensässe – in
Wohnraum zu erleichtern, sofern diese auf einer Grundlage im Richtplan basiert.
Während die Befürworter des Anliegens argumentierten, dass damit bedrohtes
Kulturgut erhalten werden könne, befürchtete die Stiftung Landschaftsschutz
zahlreiche neue Zweitwohnungen, da das Ausführungsgesetz zur
Zweitwohnungsinitiative keine Regelungen zu Bauten ausserhalb der Bauzonen festlege.
Das Anliegen wurde jedoch im Folgejahr vom Ständerat, nach Abänderung durch den
Nationalrat, abgelehnt und somit erledigt.
Auf harsche Kritik von Seiten der Landesplanung und des Naturschutzes, aber auch von
Seiten der Kantone, stiess nicht zuletzt das jüngste, vom Bundesrat angestossene
Gesetzesvorhaben zur Regelung des Bauens ausserhalb der Bauzonen, wie im Sommer
2017 durch veröffentlichte Stellungnahmen zur ergänzenden Vernehmlassung zur
zweiten RPG-Revision bekannt wurde. Während Landschaftsschützer und -planer die
zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten für die Kantone mit Blick auf einen griffigen
Kulturlandschutz kritisch beäugten, hinterfragte insbesondere die BPUK die
Vollzugstauglichkeit des damals vorliegenden Entwurfs. In seiner Grundidee bezweckt
die RPG-Teilrevision die Abkehr von einem Ausnahmen-Regime hin zur Definition von
grundsätzlichen Rahmenbedingungen, gemäss welchen Kantone in ihren Richtplänen
Nichtbaugebiete bestimmen dürften, in denen eine Umnutzung grundsätzlich zulässig
ist. 13

Im Januar 2018 präsentierte die Expertengruppe ihre Empfehlungen zur
Weiterentwicklung des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF). Sie bestärkte die
Wichtigkeit des in der bestehenden Fassung des Sachplans definierten Mindestumfangs
an zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen als bedeutendes Instrument des
Kulturlandschutzes. Als problematisch stufte das Gremium hingegen den Umstand ein,
dass die Kantone uneinheitliche Methoden zur Erhebung der Fruchtfolgeflächen
verwendeten, und stützte dabei eine Kritik, die im Jahr 2015 bereits von der PVK und
der GPK-NR im Rahmen einer Evaluation zur Sicherung des landwirtschaftlichen
Kulturlandes geäussert worden war. Es sei unumgänglich, dass Bodeninformationen mit
einem einheitlichen Verfahren erhoben würden, so die Schlussfolgerung der
Expertengruppe. Als zentrale Herausforderung betrachtet das Gremium die Situation im
Falle knapper werdender Reserven an Fruchtfolgeflächen. Hier soll den Kantonen
Spielraum für die wirtschaftliche Weiterentwicklung eingeräumt und
Kompensationsmechanismen geprüft werden. So etwa soll der Bund zur Kompensation
verpflichtet werden, wenn er für eigene bauliche Vorhaben Fruchtfolgeflächen
benötigt. Weiter sei etwa auch der Abtausch von Fruchtfolgeflächen zwischen den
Kantonen zu prüfen, sobald vergleichbare Bodeninformationen vorliegen würden.
In einem nächsten Schritt werden sich die verantwortlichen Bundesämter für
Raumentwicklung (ARE) und Landwirtschaft (BLW) mit den Empfehlungen
auseinandersetzen und gegen Ende Jahr einen überarbeiteten Sachplan FFF in die
Anhörung schicken. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.01.2018
MARLÈNE GERBER

Das Gros der Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Ständerat folgte in der
Frühjahrssession 2018 der Empfehlung des Bundesrates und beschloss mit 34 zu 2
Stimmen bei 9 Enthaltungen als Erstrat, der Stimmbürgerschaft die
Zersiedelungsinitiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Die
Initiative vermochte auch die SP-Ständerätinnen und Ständeräte nicht vollends zu
überzeugen, welche grünen Anliegen in der Regel positiv gegenüberstehen. Wie Pascale
Bruderer (sp, AG) in ihrem Votum zur Begründung ihrer Enthaltung ausführte, hege sie
zwar Sympathien für das Anliegen, halte aber nicht ganz alle Aspekte für
unterstützungswürdig. So erachte auch sie die Forderung nach Einfrieren der Bauzonen
als zu wenig differenziert und zu kompliziert in der Umsetzung. Ferner habe sie
einsehen müssen, dass der aktuelle Zeitpunkt nicht günstig sei für die Erarbeitung eines
Gegenentwurfs, wobei sie sich auf die noch nicht abgeschlossene Überarbeitung der
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kantonalen Richtpläne aufgrund der Annahme der ersten RPG-Teilrevision und auf die
geplanten Massnahmen im Rahmen der zweiten Etappe zur Revision des RPG bezog. An
letztem Punkt setzte Bundesrätin Leuthard an: Die Umsetzung der Revisionsvorhaben
müsse zuerst abgewartet werden. Zwar verfüge man noch nicht über quantifizierbare
Zahlen – solche sollten erstmals im Jahr 2022 mit der Bauzonenstatistik vorliegen –,
aber jüngste Entwicklungen liessen bereits darauf schliessen, dass der bisher
eingeschlagene Weg in Richtung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung nach innen
gehe.
Auf bürgerlicher Seite betrachtete man das Anliegen trotz gewisser Sympathien im
Hinblick auf die laufenden Bestrebungen als unnötig und ferner als zu starr und gar
kontraproduktiv: Die Initiative nehme auf unterschiedliche kantonale und regionale
Verhältnisse keine Rücksicht und schränke den Spielraum der Kantone weiter ein.
Darüber hinaus benachteilige sie Kantone und Gemeinden, die in der Vergangenheit
haushälterisch mit ihren Ressourcen umgegangen seien und keine grossen
Baulandreserven gehortet hätten. 
Auf der Seite der Grünen setzte sich Robert Cramer (gp, GE) vergebens dafür ein, dass
die Initiative ihre eigenständige Bedeutung habe und sich diese nicht durch Verweis auf
die etappierten RPG-Revisionen aushebeln liesse. Dabei verwies er auf eine in der
Initiative enthaltene Forderung zur Verschärfung der Bestimmungen betreffend das
Bauen ausserhalb der Bauzonen. Dieses Thema sei in der ersten RPG-Teilrevision nicht
behandelt worden und es sei zum gegebenen Zeitpunkt nicht klar, wie restriktiv die
revidierten Bestimmungen im Rahmen der 2. RPG-Teilrevision ausfallen werden.
Darüber hinaus sei der Kulturlandschutz und die Fruchtfolgeflächen von der 2. Revision
abgekoppelt worden. Die Initiative behandle also durchaus noch nicht abgedeckte
Punkte. 15

Im Frühjahr 2018 stand die UREK-NR für die dritte Erneuerung des Fonds Landschaft
Schweiz  für die Periode 2021-2031 ein und gab mit 18 zu 7 Stimmen einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative der UREK-SR Folge. Im Rahmen der 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft hatte die Bundesversammlung 1991 mit dem
Gedanken der Nachhaltigkeit den Fonds zum Erhalt und zur Pflege naturnaher
Kulturlandschaften eingerichtet. Mit dem auf CHF 50 Mio. dotierten Fonds Landschaft
Schweiz (FLS), der jeweils für 10 Jahre läuft, konnten bis anhin über 2'500 lokale und
regionale Projekte in allen Landesteilen unterstützt werden. Der Fonds habe sich
bewährt, zeigten sich sowohl die nationalrätliche als auch die ständerätliche
Kommission überzeugt. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
MARLÈNE GERBER

Dass die Schweiz haushälterischer mit ihrem Kulturland umgehen muss, darüber war
man sich auch im Nationalrat, der die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen in der
Sommersession 2018 als Zweitrat beriet, einig. Gleichwohl stiess sich die
Grossmehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier der grossen Kammer –
ähnlich wie ihre Kolleginnen und Kollegen im erstberatenden Ständerat – insbesondere
an der starren Forderung zum Einfrieren der Bauzonen. Darüber hinaus zeigte man bis
in die Reihen der SP Unverständnis für den Zeitpunkt der Lancierung eines solchen
Anliegens. Ein befristetes Bauzonenmoratorium – und somit eine etwas weniger
radikale Forderung – sei ja Gegenstand der Landschaftsinitiative gewesen, die dann
angesichts des als griffig erachteten indirekten Gegenvorschlags in Form der ersten
RPG-Teilrevision zurückgezogen worden sei, so Beat Jans (sp, BS). Die Kantone hätten
nun noch immer ein Jahr Zeit, Massnahmen gegen die Baulandhortung umzusetzen und
bis dahin gelte faktisch ein Bauzonenmoratorium. 
Während sich alle Fraktionen mit Ausnahme der Grünen geschlossen gegen das
Anliegen stellten, gab sich die SP gespalten. Silva Semadeni (sp, GR) etwa äusserte ihren
Unmut gegen die Verwässerung des revidierten RPG in kleinen Schritten, wie dies jüngst
etwa durch die Schaffung von Ausnahmen für die Pferde- und die Kleintierhaltung
sowie für Hotels geschehen sei. Im Raum hing auch die Befürchtung, dass im Rahmen
der 2. Teilrevision des RPG die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen gar
noch gelockert werden könnten, weswegen einige SP-Vertreterinnen und -Vertreter mit
Zustimmung zur Initiative ein Zeichen zu setzen gedachten. Als Folge dieser
Unstimmigkeiten beschloss die SP Stimmfreigabe. Zusammen mit Roger Nordmann (sp,
VD) und Kommissionsmitgliedern der Grünen Fraktion beantragte die Bündner SP-
Nationalrätin jedoch in einem Minderheitsantrag die Annahme der Initiative.
Die GLP attestiert der Bevölkerung Sympathien für den Landschaftsschutz und schlug
deswegen als Gegenmassnahme einen direkten Gegenvorschlag zur Initiative vor, um
diesem Anliegen zum Bodenschutz anders zu begegnen als der 2012 vom Volk knapp
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DATUM: 15.06.2018
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.22 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



befürworteten Zweitwohnungsinitiative. Konkret beantragte die Partei im Namen einer
Kommissionsminderheit Bäumle (glp, ZH), eine der drei in der Initiative enthaltenen
Anliegen aufzunehmen, und verlangte – abweichend vom Initiativbegehren –, dass die
Gesamtfläche an Bauten ausserhalb der Bauzonen nicht vergrössert werden dürfe. 
Ganz woanders anzusetzen gedachte die SVP. Gemäss der Volkspartei ist die zentrale
Ursache der Zersiedelung bei der Zuwanderung zu suchen. Verschiedene Redner der
Fraktion versuchten die Diskussion in diese Richtung zu lenken, wobei SVP-Präsident
Albert Rösti (svp, BE) Werbung für die hauseigene Begrenzungsinitiative betrieb.
Gemäss dem St. Galler Nationalrat Brunner (svp, SG) wäre die Einschränkung der
Zuwanderung «der beste Bodenschutz». Grünen-Nationalrat Girod (gp, ZH) entgegnete
diesem Argument mit einem Vergleich der Stadt Zürich und der Stadt St. Gallen.
Während Zürich bevölkerungsmässig wachse, bleibe die verbaute Fläche dank
Förderung des verdichteten Bauens konstant. Anders in St. Gallen: Dort stagniere die
Bevölkerung zwar, die Siedlungsfläche nehme aber dennoch zu. 
Nach mehrstündiger und teils hitziger Debatte waren die Fronten zum Schluss dann
doch ziemlich klar. Mit 135 zu 33 Stimmen bei 22 Enthaltungen – grösstenteils aus der
SP-Fraktion – beschloss der Nationalrat, dem Volk die Zersiedelungsinitiative zur
Ablehnung zu empfehlen. Unterstützung erhielten die Grünen durch eine knappe
Mehrheit der SP-Fraktion. Auch der von der Minderheit Bäumle eingebrachte Antrag,
der Initiative einen direkten Gegenvorschlag zur Einschränkung des Bauens ausserhalb
der Bauzonen entgegen zu stellen, erlangte mit 44 zu 146 Stimmen (0 Enthaltungen) eine
deutliche Abfuhr. Neben der GLP und den Grünen stimmte lediglich eine knappe
Mehrheit der SP-Fraktion sowie die Nationalrätin und der Nationalrat der EVP für den
Gegenvorschlag. 

Am Ende der Sommersession 2018 verabschiedete der Ständerat seinen ablehnenden
Antrag zur Zersiedelungsinitiative mit 34 zu 3 Stimmen bei 7 Enthaltungen. Das
Schlussergebnis im Nationalrat lautete 143 zu 37 Stimmen (18 Enthaltungen) zu
Ungunsten der Volksinitiative. 17

Im August 2018 präsentierte die UREK-SR ihren Entwurf zur Erneuerung des Fonds
Landschaft Schweiz (FLS 2021-2030), zu dessen Ausarbeitung sie nach Zustimmung
der nationalrätlichen Schwesterkommission zur entsprechenden eigenen
parlamentarischen Initiative ermächtigt worden war. Die UREK-SR verabschiedete den
Entwurf, der eine weitere Speisung des Fonds mit CHF 50 Mio. beantragte, einstimmig. 
Auch von den Kantonen wird der FLS beinahe einhellig unterstützt, wie die Kommission
in ihrem Bericht festhielt. Die im Jahr 2015 durchgeführte Vorkonsultation zum
Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie Biodiversität habe gezeigt, dass 20 von 21
Stellung nehmenden Kantonen einer unbefristeten Verlängerung des Fonds positiv
gegenüber stehen würden. Dabei hätten 17 Kantone gar für eine Verdoppelung der
Mittel zugunsten der Biodiversität plädiert. Aufgrund dieser Vorzeichen – auch die
UREK-NR hatte der parlamentarischen Initiative im Frühjahr 2018 grossmehrheitlich
zugestimmt – beschloss die UREK-SR, auf eine Vernehmlassung zu verzichten. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.08.2018
MARLÈNE GERBER

Der Abstimmungskampf zur Zersiedelungsinitiative startete relativ spät und verlief
generell eher flau. Mitte Dezember präsentierte das gegnerische Komitee erstmals
seine Argumente für ein Nein, danach blieb es bis Ende Jahr still um das Volksanliegen,
das der Schweizer Bevölkerung am 10. Februar 2019 zur Abstimmung unterbreitet
wurde. Gemäss Nein-Komitee sei die Initiative «überflüssig und unnütz», wie man bald
darauf auch auf Abstimmungsplakaten lesen konnte. Sie schade der Wirtschaft und mit
der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) werde dem Anliegen bereits
ausreichend Rechnung getragen. Die Forderung nach Einfrieren der Bauzonen sei zu
starr und befeuere den Raumplanungswettbewerb zwischen den Kantonen. Auf der
anderen Seite weibelten die Befürworterinnen und Befürworter mit eindrücklichen
Zahlen zur fortschreitenden Überbauung für ihr Anliegen. Jeden Tag werde eine
Grünfläche in der Grösse von acht Fussballfeldern verbaut, was einem Quadratmeter
pro Sekunde entspreche. Die Initianten wehrten sich gegen das Argument, die
vorgeschlagene Regelung sei zu starr; es sei durchaus möglich, neue Bauzonen
einzuzonen, sofern andernorts eine Fläche derselben Grösse ausgezont würde.
Aufgrund der Tatsache, dass die Raumplanung in erster Linie Sache der Gemeinden und
Kantone ist, erachteten die Gegnerinnen und Gegner dies jedoch nicht als praktikable
Lösung.
Generell stiessen die (jungen) Grünen mit ihrer Initiative nicht auf übermässige
Unterstützung. Mit der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz beschloss eine Urheberin
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der Landschaftsinitiative, die bereits eine Einschränkung der Zersiedelung gefordert
hatte und aufgrund der Annahme der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
schliesslich zurückgezogen worden war, Stimmfreigabe. Die Forderung nach
Beschränkung der Bautätigkeit teile man zwar, erachte jedoch den strikten Plafond als
nicht zielführend. Es sei wahrscheinlich, dass die Zersiedelung im ländlichen Raum, wo
die überdimensionierten Bauzonen mehrheitlich liegen, gar fortschreite. Darüber
hinaus sei man mit der ersten RPG-Teilrevision zufrieden und wolle durch eine
Plafonierung der Bauzonen nicht deren Redimensionierung gefährden. Zu Letzterem
waren Kantone mit speziell überdimensionierten Bauzonen im Rahmen der ersten RPG-
Teilrevision aufgefordert worden. Ein ähnlicher Tenor war von der GLP zu vernehmen,
die gar die Nein-Parole ausgab. Es sei abzuwarten, wie die erste RPG-Teilrevision
umgesetzt werde und inwiefern in der zweiten Teilrevision das Bauen ausserhalb der
Bauzonen eingeschränkt werde. Nicht zuletzt wiesen auch der fög-
Abstimmungsmonitor und die APS-Inserateanalyse eine eher negative Medienresonanz
sowie eine sehr einseitige, beinahe ausschliesslich vom gegnerischen Lager dominierte
Inseratekampagne in den Printmedien nach, was das Bild der ungleich langen Spiesse
im Abstimmungskampf verdeutlichte.
Dennoch äusserten verschiedene Akteure in den Medien auch Verständnis für das
Anliegen und sogar die Gegnerschaft ging einig, dass der Kulturlandverlust gebremst
werden müsse. Die bestehenden Bauzonen böten durchaus noch Platz für eine grosse
Zahl neuer Bewohnerinnen und Bewohner, auch sei das Verdichtungspotenzial noch
nicht ausgeschöpft, wurden verschiedene Studien in den Medien zitiert. Ein klares Ja
fassten darüber hinaus die SP-Delegierten, obwohl sich eine nicht vernachlässigbare
Minderheit ihrer Fraktion in den Räten enthalten hatte. Die SP zeigte sich jedoch im
Abstimmungskampf in den Medien wenig präsent. Auch der Verband Pro Natura,
ebenfalls Urheber der Landschaftsinitiative, gab die Ja-Parole heraus. Support erhielt
die Initiative Ende Januar auch von den Architekten Mario Botta und Benedikt Loderer,
sowie von einem Kollektiv aus weiteren, im Bereich Architektur und Raumplanung
tätigen Personen. Auch die Kleinbauernvereinigung unterstützte, im Gegensatz zum
Schweizerischen Bauernverband, das Volksanliegen.

In ersten, gegen Ende Dezember und in der ersten Januarhälfte durchgeführten
Umfragen erhielt die Initiative noch Wohlwollen bei einer knappen Mehrheit der
Befragten. In der dritten Umfragewelle, die Ende Januar publiziert wurde, hatte das
Volksbegehren dann aber deutlich an Zuspruch eingebüsst. Die Medien schrieben dies
dem Verdienst der neuen UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga zu. Ihr sei es mit
diversen Auftritten gelungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass mit dem
revidierten Raumplanungsgesetz bereits ein griffiges Instrument zur Eindämmung der
Zersiedelung vorliege. Gemäss Autoren der Tamedia-Umfrage werde die Bundesrätin als
glaubwürdig eingestuft. Vor ihrer Zeit als Bundesrätin war Sommaruga darüber hinaus
Teil des Initiativkomitees der Landschaftsinitiative gewesen. Das Initiativkomitee der
Zersiedelungsinitiative zeigte sich in Bezug auf die eigene Initiative nicht glücklich über
die kürzlich erfolgte Departementsrochade. Mit Bundesrätin Sommaruga habe man eine
starke Gegnerin im Abstimmungskampf. Darüber hinaus helfe es der Initiative nicht,
dass sie von einer linken Bundesrätin bekämpft werde. 19

Dass die Zersiedelungsinitiative an der Urne verworfen wurde, erstaunte nach dem
starken Rückgang der Unterstützung vor der letzten Umfragewelle wenig. Am 10.
Februar 2019 legten bei einer unterdurchschnittlichen Stimmbeteiligung von 37.9
Prozent mit 63.7 Prozent beinahe zwei Drittel der Stimmenden ein Nein in die Urne und
in keinem Kanton fand sich eine Mehrheit für das Volksanliegen. Überdurchschnittlich
hohe – wenn auch dort nicht mehrheitliche – Unterstützung erfuhr die Initiative in den
Städten. So stimmte etwa die Bevölkerung in den Städten Bern und Zürich sowie im
Kanton Basel-Stadt und Genf der Initiative mit 46.5 Prozent bis gut 49 Prozent zu. In
Bezug auf die im Laufe des Abstimmungskampfes abnehmende Unterstützung in der
Bevölkerung sowie auch auf das schlussendlich erfolgte Ergebnis handle es sich bei
diesem Anliegen um eine durchschnittliche Initiative, konstatierte etwa die NZZ. 
Die Initianten zeigten sich zwar enttäuscht vom Resultat, äusserten sich aber zufrieden,
mit ihrer Volksinitiative eine wichtige Diskussion angestossen zu haben. Dass das Thema
Zersiedelung und Bauen ausserhalb der Bauzonen mit dem jüngsten Urnengang noch
lange nicht vom Tisch ist, zeigte sich bereits am Tag nach der Abstimmung. Die Medien
berichteten von zwei geplanten Volksanliegen, die von einer Allianz aus Umwelt- und
Naturverbänden im März lanciert werden sollen. Die Gegner hingegen sahen sich durch
das Abstimmungsresultat darin bestätigt, dass das Volk eine föderalistisch organisierte
Raumplanung bevorzuge und den Kantonen im Rahmen der zweiten RPG-Teilrevision,
deren Beratung im Parlament noch ausstand, ausreichend Spielraum zugestanden
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werden müsse. Der bisher vorliegende Entwurf des Bundesrates zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen werde von Natur- und Heimatschutzverbänden als «komplett untauglich»
eingestuft, wie sich Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz in
der BaZ zitieren liess. Nicht zuletzt zeigte sich bereits eine Woche nach der
Abstimmung, dass nicht alle Kantone die erste RPG-Teilrevision fristgerecht umgesetzt
hatten, weswegen der Bund in den betroffenen Gebieten einen Einzonungsstopp
verhängte. 

Abstimmung vom 10. Februar 2019

Beteiligung: 37.9%
Ja: 737'241 (36.3%) / Stände: 0 
Nein: 1'291'513 (63.7%) / Stände: 20 6/2 

Parolen:
– Ja: SP, GPS, EVP; Pro Natura, VCS, Greenpeace, Biosuisse, Kleinbauernvereinigung,
Alpeninitiative.
– Nein: GLP, CVP, BDP, FDP, SVP, EDU; Economiesuisse, HEV, SBV, SGV, Städteverband,
Arbeitsgemeinschaft Berggebiete. 20

Die Ende März publizierte Voto-Studie zur Zersiedelungsinitiative bestätigte, was
bereits im Vorfeld der Abstimmung vermutet worden war: Die Stimmbevölkerung hatte
mehrheitlich die Ansicht vertreten, dass der Zersiedelung mit der aktuellen
Gesetzgebung bereits ausreichend Einhalt geboten werde. Nichtsdestotrotz befand
sogar unter den Nein-Stimmenden eine Dreiviertelmehrheit, dass Naturlandschaften
und Kulturland besser geschützt werden müssten. Ferner zeigte die Nachbefragung,
dass die Grünen ihr Wählerklientel gut für ihr Anliegen begeistern konnten. 91 Prozent
der Anhängerschaft der Grünen unterstützte das Anliegen. Jedoch war es der Partei
gemäss Voto-Studie nicht gelungen, ihre Basis überdurchschnittlich stark zu
mobilisieren. Mit 78 bis 84 Prozent wurde die Volksinitiative von den
Sympathisierenden der CVP, FDP und SVP deutlich abgelehnt. Gespalten gab sich die
Anhängerschaft der SP und der GLP mit Zustimmungsraten von jeweils 53 Prozent. Zu
ähnlichen Ergebnissen kam auch die unmittelbar nach der Abstimmung für Tamedia
durchgeführte Online-Umfrage von LeeWas. Die Voto-Studie wies ferner aus, dass
Frauen der Zersiedelungsinitiative häufiger zustimmten als Männer, sich erstere im
Vergleich zu den männlichen Stimmberechtigten jedoch zu einem geringeren Anteil an
der Abstimmung beteiligten. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.03.2019
MARLÈNE GERBER

Im März 2021 beantragte der Bundesrat dem Parlament die Abschreibung eines
Postulates der GPK-NR aus dem Jahre 2015 betreffend das Verhältnis des
Kulturlandschutzes zu anderen Schutzansprüchen – wie zum Beispiel dem Waldschutz
– zusammen mit zwei verwandten Motionen (Mo. 10.3489; Mo. 10.3659). Der Bundesrat
begründete seinen Antrag damit, dass die Vernehmlassung zur 2. Etappe der
Teilrevision des RPG gezeigt habe, dass es für die in den Vorstössen vorgeschlagenen
gesetzlichen Anpassungen zum besseren Schutz von Kulturland an politischem Willen
fehle. Der Bundesrat stufe den besseren Schutz des Kulturlandes und insbesondere von
Fruchtfolgeflächen (das qualitativ bestgeeignete ackerfähige Kulturland) jedoch
weiterhin als wichtig ein. Er habe deshalb die Thematik aus der RPG-Revision
herausgelöst und stattdessen den Sachplan «Fruchtfolgeflächen» überarbeitet und
gestärkt. Damit solle die Qualität dieser Böden langfristig gesichert sowie die
Massnahmen zur Qualitätssicherung schweizweit einheitlicher umgesetzt werden. Die
Überarbeitung wurde dabei unter anderem auf Empfehlungen eines Berichts der
zuständigen Expertengruppe des Bundes gestützt. Damit erachtete der Bundesrat die
Anliegen der Vorstösse als erfüllt. Die Parlamentskammern folgten dem Antrag des
Bundesrates und schrieben die Vorstösse ab. 22
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Bodenrecht

Im Jahr 2015 forderten gleich zwei Motionen (Mo. 13.3196, Mo. 13.3023) eine
Totalrevision des Enteignungsgesetzes. Das aus dem Jahre 1930 stammende Gesetz
habe zwar in den 1970er Jahren eine Änderung erfahren, der Grundgehalt des Gesetzes
sei dabei jedoch nicht angetastet worden, führte Fabio Regazzi (cvp, TI) als einer der
beiden Motionäre zur Begründung aus. Markus Ritter (cvp, SG), Urheber der zweiten
Motion, begründete sein Anliegen dann speziell mit Blick auf die Raumplanung:
Aufgrund der zunehmenden Privatisierung oder Teilprivatisierung von Unternehmen
werde die Enteignung heute nicht mehr ausschliesslich durch die öffentliche Hand
beansprucht. Um zu verhindern, dass Boden zu günstig enteignet werde und Enteigner
daraus wirtschaftliche Vorteile ziehen würden, müsse sichergestellt werden, dass sich
der Preis auch ausserhalb des Baugebiets an marktwirtschaftlichen Kriterien orientiere.
Der CVP-Nationalrat äusserte in diesem Zusammenhang Bedenken zum Kulturland,
dessen Preis viel zu günstig sei und das in der Folge danach überbaut werden könnte,
womit ein verschwenderischer Umgang mit dem Boden gefördert werde. Hier solle sich
der Preis sowohl am verursachten Schaden als auch am künftigen Nutzen orientieren.
Bundesrätin Leuthard stützte in der Nationalratsdebatte die Sicht, dass das
Enteignungsgesetz überarbeitet werden müsse, störte sich aber an der in der Motion
enthaltenen Forderung nach einer Totalrevision. Wie der Bundesrat bereits in seiner
Antwort zur Motion festgehalten habe, werde der Revisionsbedarf gegenwärtig
abgeklärt, weswegen hier nicht vorgegriffen werden solle.

Nachdem die Motion Regazzi in der Herbstsession 2014 mit ganz knapper und die
Motion Ritter im Frühjahr 2015 mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen worden
waren, einigte sich der Ständerat in der Sommersession 2015 mit komfortabler
Zweidrittelsmehrheit darauf, die Motionen auf Anraten des Bundesrats in abgeänderter
Form anzunehmen: So soll mit Überweisung der Anliegen nicht mehr länger eine
Totalrevision gefordert, sondern lediglich die Überprüfung des Revisionsbedarfs
verlangt werden. Dabei stellte sich die kleine Kammer gegen einen Antrag ihrer
Kommission auf unveränderte Annahme der Anliegen. Der von der Mehrheit des
Ständerats gestützten Version stimmte der Nationalrat in der Wintersession desselben
Jahres schliesslich ebenfalls zu. 23

MOTION
DATUM: 01.12.2015
MARLÈNE GERBER

Im Juni 2019 hiess der Nationalrat als erstbehandelnde Kammer die vom Bundesrat
vorgeschlagene Revision des Enteignungsgesetzes gut. Das Resultat der
Gesamtabstimmung lautete auf 141 Stimmen dafür und 43 Stimmen dagegen (0
Enthaltungen). Dabei geht es einerseits um verfahrenstechnische Anpassungen, denn
das gegenwärtige Gesetz stammt aus dem Jahr 1930. Damals gab es das nun
standardmässig angewandte Plangenehmigungsverfahren zum Beispiel noch gar nicht.
Ebenso soll bei grossen Geschäften der Beizug von hauptamtlichen
Kommissionsmitgliedern ermöglicht werden. Als künftige Wahlbehörde der Mitglieder
der Eidgenössischen Schätzungskommission schlug die RK-NR das Bundesgericht vor –
in Abweichung zum Bundesrat, der das Bundesverwaltungsgericht vorgesehen hatte.
Der Rat folgte hierzu seiner Kommission. Anderseits geht es auch um inhaltliche Fragen
wie die Höhe der Entschädigung bei Enteignungen ausserhalb des Baugebietes, deren
Festlegung schon die Motion des Bauernverbandspräsidenten Ritter (cvp, SG; Mo.
13.3196) angestossen hatte. Der Bundesrat hatte in seiner Vorlage darauf verzichtet,
dies einzubauen. Zu reden gab vor allem der von der Kommission vorgeschlagene
sechsfache Wert des ermittelten Höchstpreises gemäss Artikel 66 BGBB
(«Verkehrswert»), den der Bund zukünftig den von Kulturland Enteigneten zu entrichten
hätte. Trotz ausdrücklichen Hinweisen von Bundesrätin Sommaruga auf die mögliche
Verfassungswidrigkeit einer allzu hohen Entschädigung folgte der Rat seiner
Kommission in diesem Punkt mit 113 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Neben SVP,
CVP und BDP stimmten auch die Grünen dafür; dagegen waren SP, GLP sowie die grosse
Mehrheit der FDP. Anschliessend sprach sich eine Mehrheit aus SVP, FDP, BDP und zwei
Drittel der CVP gegen die Stärkung der Verfahrensrechte von Lärmbetroffenen aus,
allerdings knapp mit 98 zu 83 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Auch diese hatte die RK-NR in
Abweichung zum Bundesrat vorgeschlagen. Wie der Bundesrat war allerdings auch die
Mehrheit der Nationalrätinnen und -räte der Meinung, der Status quo genüge
diesbezüglich. Das Geschäft geht nun an den Ständerat. 24
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Als Zweitrat befasste sich der Ständerat anfangs Dezember zum ersten Mal mit der
Revision des Enteignungsgesetzes. Umstritten war dabei vor allem die Höhe der
Entschädigung für Kulturlandverlust. Die Mehrheit der vorberatenden RK-SR hatte
beantragt, es bei der Entschädigung des ermittelten Höchstpreises nach Artikel 66
Absatz 1 des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) zu belassen. Eine
Minderheit – bestehend einzig aus den Herren Cramer (gps, GE) und Rieder (cvp, VS) –
hatte eine Erhöhung auf das Dreifache gefordert. Zuvor hatte der Nationalrat gar das
Sechsfache beschlossen. Nach kurzer Diskussion entschied sich der Rat mit 23 zu 20
Stimmen, der Minderheit zu folgen – trotz mahnender Worte von Bundesrätin
Sommaruga, dass auch «die Kommissionsminderheit mit dem Dreifachen des
ermittelten Höchstpreises [nur] weniger verfassungswidrig als der Nationalrat ist». Das
Geschäft geht nun in die Differenzbereinigung. In derselben Sitzung schrieb der
Ständerat bereits zwei parlamentarische Vorstösse ab, die eine Revision des
Enteignungsgesetzes gefordert hatten (Motion Regazzi 13.3023 und Motion Ritter
13.3196). 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2019
SEAN MÜLLER

Die Teilrevision des Enteignungsgesetzes ging in der Frühjahrssession 2020 in die
Differenzbereinigung. Umstritten war dabei lediglich die Höhe der Entschädigung bei
der Enteignung von landwirtschaftlichem Kulturland, wobei sich spezielle
Parteikonstellationen zeigten. Während die Kommissionsmehrheit dem
Kompromissvorschlag des Ständerates zustimmen wollte, der eine Erhöhung der
Entschädigung um das Dreifache des Schätzpreises forderte, machte sich eine
Minderheit I, bestehend aus SVP-Vertreterinnen und -Vertretern der Kommission, für
eine Erhöhung auf das Sechsfache und somit für den ursprünglichen Beschluss des
Nationalrates stark. Damit wolle man erreichen, dass landwirtschaftliches Kulturland
erhalten und somit nur sehr zurückhaltend enteignet werde, führte
Minderheitssprecher Reimann (svp, SG) im Plenum aus. Das Argument des
Kulturlandschutzes brachten ebenfalls die Mitte-Fraktion und die Fraktion der Grünen
vor, die sich im Lichte der aktuellen Beratung jedoch kompromissbereit zeigten und
beantragten, der Kommissionsmehrheit zu folgen (Faktor 3). Sie wehrten sich gegen das
Argument, dass eine Entschädigung, die über den Schätzpreis hinaus gehe,
verfassungswidrig sei und dass damit Gewinn erzielt würde. Beispielsweise brauche der
Anbau von Reben oder Obstbäumen an einem anderen Ort Zeit und werfe nicht
augenblicklich Ertrag ab; dies gäbe es bei der Entschädigung ebenfalls zu
berücksichtigen, weswegen eine Erhöhung dieser notwendig sei, um Gerechtigkeit zu
schaffen, führte etwa Nationalrat Bregy (cvp, VS) für die Mitte-Fraktion aus. Eine aus
FDP-, GLP- und SP-Mitgliedern bestehende Minderheit II wollte dem Bundesrat folgen
und dafür sorgen, dass die Entschädigung nicht über den geschätzten Wert hinaus geht
(Faktor 1). Wie Bundesrätin Sommaruga wiesen sie darauf hin, dass eine höhere
Entschädigung dem Verfassungsgrundsatz des Gewinnerzielungsverbots widerspreche,
die Wahl eines gewissen Faktors willkürlich sei und es so zu ungleich hohen
Entschädigungen komme, je nachdem, ob Kantone oder der Bund als Enteigner
auftreten. Mit 47 zu 132 Stimmen bei 13 Enthaltungen fand die Minderheit I über die
Reihen der SVP-Fraktion hinaus keine Unterstützung. In der Abstimmung zwischen dem
Antrag der Kommissionsmehrheit und der Minderheit II unterlagen die Bundesrätin und
die Minderheit II mit 75 zu 115 Stimmen bei 3 Enthaltungen, womit der Nationalrat diese
Differenz zum Ständerat aus dem Weg räumte. In den meisten übrigen Punkten stimmte
der Nationalrat dem Ständerat jeweils auf Anraten seiner Kommission diskussionslos zu.
Das Geschäft ging zurück an den Ständerat, der sich noch mit einer verbleibenden
Differenz zu befassen hat: Der Nationalrat bestärkte seine Ansicht, dass Mitglieder der
Schätzungskommission nach Vollendung des 68. Altersjahres aus der Kommission
ausscheiden sollen. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Sommersession 2020 hatte der Ständerat bei der Teilrevision des
Enteignungsgesetzes noch über eine verbleibende Differenz zum Nationalrat zu
entscheiden. Nachdem Kommissionssprecher Rieder (cvp, VS) daran erinnert hatte,
dass sich der Nationalrat in allen anderen Differenzen, eingeschlossen der
umstrittensten, der kleinen Kammer angeschlossen habe, beantragte er im Namen der
einstimmigen RK-SR, in der verbleibenden Differenz dem Nationalrat zu folgen. Der
Ständerat kam dieser Bitte stillschweigend nach, womit auch für Mitglieder der
Schätzungskommission analog dem Beispiel für Mitglieder eidgenössischer Gerichte
eine Altersbeschränkung gilt. 
Das Parlament nahm die Teilrevision des Enteignungsgesetzes Ende Sommersession
2020 in der Schlussabstimmung mit 37 zu 8 Stimmen (0 Enthaltungen) sowie mit 158 zu
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27 Stimmen (13 Enthaltungen) an. Ablehnende und enthaltende Stimmen fanden sich
dabei in den Reihen der SVP und der FDP.Liberalen sowie im Ständerat vereinzelt auch
bei Mitgliedern der CVP. 27
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